
Nacherf�llung unm�glich (§ 275 BGB) sein. Nach hM bleibt eine Nacherf�llung in Form der Ersatz-
lieferung aber jedenfalls dann m�glich, wenn es sich um eine vertretbare Sache handelt oder um
eine Sache, die einer vertretbaren Sache wirtschaftlich entspricht, durch die das Leistungsinteres-
se des K�ufers zufriedengestellt werden kann (Canaris JZ 2003, 831; Palandt/Putzo aaO § 439
Rn 15). Hierf�r spricht, dass § 439 III BGB als Spezialnorm gegen�ber § 275 I BGB vorrangig ist. Im
Fall sind zwar bestimmte gebrauchte Gardinen geschuldet, diese sind aber im Wesentlichen durch
Marke und Modell bestimmt, so dass es B nur darauf ankam, derartige Gardinen in gutem Zustand
zu ersteigern. Eine Nacherf�llung durch Ersatzlieferung von Gardinen gleichen Modells bleibt somit
m�glich. Dieses Recht des Verk�ufers (vgl § 323 I BGB) kann nicht durch eine vorzeitige R�ck-
trittserkl�rung ausgeh�hlt werden.

4. Ein R�cktritt ist somit (noch) nicht m�glich. An einer Ersatzlieferung hat B aber kein Interesse.Ergebnis

F) B gegen E auf R�ckgabe von 56 E, § 812 I 1 1. Alt BGB

Vor�berlegung: Ein Widerrufsrecht nach §§ 312 d I 1, 355 BGB kommt hier nicht in Betracht, da der
Vertrag zwischen zwei Verbrauchern geschlossen wurde.

1. E m�sste durch die Leistung der B etwas ohne rechtlichen Grund erlangt haben. E hat durch die
�berweisung der B, also eine zweckgerichtete Mehrung von Es Verm�gen, 56 E erlangt.

2. Ein rechtlicher Grund k�nnte in dem wirksam zustande gekommenen Kaufvertrag (§ 433 BGB)
zwischen E und B (s o) zu erblicken sein.

Kaufvertrag als rechtlicher
Grund?

3. Dieser k�nnte aber aufgrund einer Anfechtung (§§ 119 ff BGB) nichtig sein. Eine Anfechtung
wegen Irrtums �ber eine verkehrswesentliche Eigenschaft (§ 119 II BGB) scheidet zwar wegen des
Vorrangs der §§ 437 ff BGB nach Gefahr�bergang aus. M�glich bleibt aber eine Anfechtung wegen
arglistiger T�uschung (§ 123 I 1.Alt BGB), da der betr�gerische Verk�ufer keine Vorteile aus den f�r
ihn g�nstigeren Vorschriften des Kaufrechts ziehen k�nnen soll. E t�uschte B mit ihrer Auktions-
pr�sentation dar�ber hinweg, dass ihre Gardinen mottenzerfressen waren, was sowohl eine
verkehrswesentliche Eigenschaft als auch einen wertbildenden Faktor darstellt. Da E die bereits
auf den ersten Blick mottenzerfressenen Gardinen als »makellos« anpries, ist von Vorsatz aus-
zugehen. Die Voraussetzungen des § 123 I 1. Alt BGB liegen somit vor. Erfolgt die Anfechtungs-
erkl�rung (§ 143 BGB) gegen�ber E binnen Jahresfrist nach Entdeckung der T�uschung (§ 124 BGB),
so wird der Vertrag nichtig (§ 142 BGB). Ein rechtlicher Grund f�r die Zahlung der 56 E liegt dann
nicht (mehr) vor.

Anfechtung nach § 123 BGB

4. B kann folglich nach erfolgter Anfechtung den Anspruch aus § 812 I 1 1. Alt BGB geltend machen
und die 56 E gem § 818 I, II BGB zur�ckverlangen.

Ergebnis

�BUNGSBL�TTER Klausur Strafrecht Raub, r�uberische Erpressung

Jan Helmrich, RRef.,
Frankfurt/M

»Der Zweck heiligt nicht die Mittel«

thematik: Raub, r�uberische Erpressung, Mitt�terschaft, mittelbare T�terschaft, Erlaubnistatbestandsirrtum
schwierigkeitsgrad: Anspruchsvolle Examensklausur
bearbeitungszeit: 5 Stunden
hilfsmittel: Gesetzestext StGB

n SACHVERHALT

A, B und C geh�ren der radikalen Gruppe G an, welche den Kapitalismus und die Globalisierung
bek�mpft. Dazu werden auch terroristische Mittel eingesetzt wie Anschl�ge auf Banken und
Reiseb�ros. Innerhalb der Gruppe gibt es eine feste Rollenverteilung. Einige Mitglieder suchen
geeignete Ziele aus, andere besorgen Waffen und Sprengstoff. A, B und C sind f�r die Geld-
beschaffung zust�ndig.

Als das Geld der Gruppe knapp wird, beschließen A, B und C, eine Filiale der D-Bank zu
�berfallen. Nach dem von A ausgearbeiteten Tatplan soll er selbst den Fluchtwagen steuern und
draußen warten, w�hrend B und C maskiert in die Bank st�rmen. Dort sollen sie ihre geladenen
Waffen ziehen, auf den Kassierer K richten und »Geld her oder Leben« rufen. K soll dann das Geld B
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und C aush�ndigen. A, B und C gehen davon aus, dass sich K nicht hinter einer Panzerglaswand
befindet, sondern nur einen Tresen vor sich stehen hat. Kunden sollen unbehelligt bleiben. W�hrend
des gesamten Geschehens sollen sich A, B und C im Notfall per Handy verst�ndigen k�nnen.

A, B und C fahren zur D-Bank. Dort angekommen, springen B und C maskiert aus dem Wagen
und rennen zum Eingang der Bank. Von draußen sehen sie, dass sich mehrere Kunden in der
Schalterhalle befinden. Was sie auch noch sehen und womit sie nicht gerechnet haben, ist, dass
vor kurzem die Schalterhalle so umgebaut wurde, dass K nun hinter einer Panzerglaswand sitzt
und rundum von der Schalterhalle abgeschirmt ist. B �berlegt, was zu tun ist. Dann kommt ihm
eine Idee und er ruft C zu: »Schieß Du einem der Kunden ins Bein, dann r�ckt der Bankknecht
schon die Kohle raus.«

Kurz nachdem B und C mit gezogenen Waffen die Schalterhalle betreten haben, schießt C auf
den Kunden X. Dieser erleidet einen Streifschuss am Bein. B richtet seine Waffe auf die anderen
Kunden und fordert von K die Herausgabe des Geldes. K, der sich hinter dem Panzerglas sicher
w�hnt, aber Angst hat, dass weitere Kunden zu Schaden kommen, packt 10 000 E in die ihm von B
ausgeh�ndigte Tasche. B nimmt die Tasche in Empfang und sieht nun eine goldene Uhr am
Handgelenk des Kunden Z blitzen. Spontan richtet er die Waffe auf die vollkommen ver�ngstigte
Kundin Y und fordert diese auf, dem ihr unbekannten Kunden Z seine goldene Uhr vom Handgelenk
abzustreifen und ihm zu geben. Y, starr vor Angst und ihre Mitwirkung f�r nicht erforderlich
haltend, gelingt es nur m�hsam, die Uhr vom Handgelenk des Z abzustreifen und sie B zu �ber-
reichen. C, der davon nichts mitbekommen hat, wird nun nerv�s, packt den Arm des B und zieht ihn
aus der Bank. Sie rennen zu dem wartenden Wagen des A, mit dem ihnen die Flucht gelingt.

Mittlerweile hat die Polizei ermittelt, dass sich die Gruppe G immer im Hinterzimmer der
Gastst�tte »Rote Brigade« trifft. Um Informationen �ber die Gruppe zu erhalten, entscheidet der
Polizeibeamte R, dass das Hinterzimmer mittels eines Richtmikrophons abzuh�ren sei. Um zu
�berpr�fen, von welchem Standort aus das Mikrophon die besten Aufnahmen liefert, will R zuerst
nur den Wirt W abh�ren, von dem er weiß, dass dieser sich immer von 12 bis 14 Uhr im Hinter-
zimmer aufh�lt und mit seiner Frau F zu Mittag isst. Dass W und F in keinerlei kriminelle
Machenschaften verstrickt sind, ist R bewusst. Weil R jedoch »den Kommunisten« W nicht mag
und auch weiß, dass W nicht in das Abh�ren eingewilligt h�tte, fragt er diesen nicht nach einer
Erlaubnis f�r das »Probeabh�ren«.

R ruft den verbeamteten Polizei-Techniker T zu sich und erkl�rt ihm, dass das Hinterzimmer der
Gastst�tte »Rote Brigade« abgeh�rt werden soll. An welchem Tag dies geschehen soll und mit welchem
konkreten Mikrophon, bleibt der Planung des T �berlassen. Wahrheitswidrig teilt R dem T auch mit,
dass W und F in die H�rprobe eingewilligt haben. R, der das Abh�ren nicht als eigene Tat will, m�chte
bei T lediglich einen entsprechenden Tatentschluss hervorrufen, was ihm auch gelingt. T glaubt
n�mlich, dass W und F in die H�rprobe eingewilligt haben. Er f�hrt zwei Tage sp�ter zur Gastst�tte,
baut das Richtmikrophon auf und belauscht eine Stunde lang das private Gespr�ch von W und F.

Bearbeitervermerk: Wie haben sich A, B, C, T und R nach dem StGB strafbar gemacht?
§§ 127 – 129 a StGB sind nicht zu pr�fen.

n L�SUNG

A) Das Geschehen rund um das Geld

I. Strafbarkeit von B und C

1. Schwerer Raub in Mitt�terschaft

Indem C auf X schoss und B sich von K 10 000 E aush�ndigen ließ, k�nnten sie sich wegen
schweren Raubes in Mitt�terschaft gem §§ 249 I, 250 II Nr 1, 25 II StGB strafbar gemacht haben.

Das Geld ist f�r B und C eine fremde, bewegliche Sache. Diese m�ssten sie auch weggenom-
men haben. Fraglich ist, wie es sich auswirkt, dass K dem B das Geld ausgeh�ndigt hat. Es k�nnte
ein tatbestandsausschließendes Einverst�ndnis vorliegen und keine Wegnahme. Nach der Rspr
(vgl BGHSt 7, 252, 255) kommt es auf das �ußere Erscheinungsbild an. Raub liege vor, wenn der
T�ter die Sache nehme, r�uberische Erpressung, wenn das Opfer die Sache gebe. Hintergrund:
§ 249 StGB soll lex specialis zu § 253 StGB sein. Hier �bergibt K dem B die Tasche mit dem Geld,
insofern fehlt es an der Wegnahme. Die hL stellt auf die innere Willensrichtung des Opfers ab.
§ 249 StGB sei ein Fremdsch�digungsdelikt, w�hrend § 253 StGB ein Selbstsch�digungsdelikt sei.
Raub und r�uberische Erpressung sollen sich gegenseitig ausschließen. Eine Wegnahme und somit
ein Raub liege vor, wenn dem Opfer nach seiner Vorstellung keine Wahlm�glichkeit bleibt, den
Gewahrsamswechsel zu verhindern (vgl Rengier BT 1 § 11 Rn 22 f). K befindet sich hinter einer
Panzerglasscheibe, ihm selbst droht also keine direkte Gefahr, was er auch weiß. Insofern ist hier
eine Wahlm�glichkeit des K anzunehmen und eine Wegnahme zu verneinen.

Wegnahme (–)
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